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Sitzung des Partnerschaftsausschusses 
 
Die Mitglieder des Partnerschaftsausschusses treten zu einer öffentlichen Sitzung am 
 

Donnerstag, 16. Februar 2012, 15 Uhr, 
 
im Rathaus, Sitzungszimmer 1, zusammen. 
 

T a g e s o r d n u n g 
der öffentlichen Sitzung 

 
1. Begegnungsprogramm 2012 mit 

- Antwerpen (Belgien) 
- Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) 
- Gaziantep (Türkei) 
- Havering (Großbritannien) 
- Lorient (Frankreich) 
- Pasadena (USA) 
- Patenschaften (Korvette) 
- Sumgait (Aserbaidschan) 

2. Delegationsbesuch aus Gaziantep (24. – 28. April 2012) 
3. 800-jähriges Jubiläum von Anhalt 

- Bürgerreise nach Dessau-Roßlau 
- Präsentation auf dem Sachsen-Anhalt-Tag (6. – 8. Juli 2012) 

4. 35-jähriges Partnerschaftsjubiläum mit Sumgait 
 Feierlichkeiten im Rahmen des Stadtfestes (29. Juni – 2. Juli 2012) 
5. Sonstiges 
 
Nichtöffentliche Sitzung: 
1. Verleihung der Partnerschaftschaftsmedaillen 2012 
 
Ludwigshafen am Rhein, 19. Januar 2012 
 
gez. 
Dr. Eva Lohse 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
Bebauungsplan liegt aus; 
Bebauungsplanentwurf Nr. 526a „Ehemalige Coca-Cola“ 
Stadtteil: Mundenheim 
 
Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein  
hat in seiner Sitzung am 16.06.2008 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 526a „Ehemalige Coca-
Cola“ aufzustellen. Das Bebauungsplanverfahren dient der Innenentwicklung und wird im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. 
 
 



 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt 
 

 im Norden:  
durch die Südgrenzen der Flurstücke  mit den Nummern 1520/2 und 1564/3 

 im Osten:  
durch die Westgrenze der „Wollstraße“ mit den Flurstücken Nummern 1571/2 und 1585/9 

 im Süden:  
durch die Nordgrenze der Flurstücke mit den Nummern 1583/11 und 1583/12 

 im Westen:  
durch die Ostgrenze des Flurstücks Nummer 1565/3 
 
Das Planungsgebiet mit ca. 19.710 m² befindet sich westlich des Gewässers und Naturfreibades 
„Große Blies“ in Ludwigshafen-Mundenheim und ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan. 
 
Ziel des Verfahrens ist es, eine Gewerbebrache wieder der Wohnnutzung zuzuführen und die südlich 
angrenzende, vorhandene Wohnbebauung nach Norden fortzuführen. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 526a „Ehemalige Coca-Cola“ liegt nach Beschluss des Bau- 
und Grundstücksausschusses vom 23.01.2012 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit Begründung während 
der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr) in der Zeit vom  

03.02.2012 bis einschließlich 05.03.2012 
 

bei der Stadtplanung der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Rathausplatz 20, 3. Obergeschoss, Zimmer 
301, zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
Ebenso kann in diesem Zeitraum der Planentwurf mit Begründung im Internet eingesehen werden un-
ter www.ludwigshafen.de über den Pfad: Standort/Bauen/Bauleitplanung/Öffentlichkeitsbeteiligung. 
 
Die Gemeinde macht von der  Möglichkeit des § 13a BauGB Gebrauch und stellt den Bebauungsplan 
im beschleunigten Verfahren auf. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von dem Um-
weltbericht nach § 2a BauGB wird abgesehen. 
 
Während der Dauer der Planauslegung können Anregungen zu den Planungen schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung – Bereich Stadtplanung – vorgebracht werden. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 S.2, 2. HS Baugesetzbuch wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen 
während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, sofern 
die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Re-
chtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist und dass ein Antrag nach § 47 der Ver-
waltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragssteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hät-
ten geltend gemacht werden können. 
 
Ludwigshafen am Rhein, den 25.01.2012 
Stadtverwaltung 
 
gez. 
Klaus Dillinger 
Beigeordneter 
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In diesem Zusammenhang können Anträge auf Einrichtung von Auskunftssperren (Verbot der Weiter-
gabe von Daten) für persönliche Daten beim Bürgerbüro der Stadtverwaltung Ludwigshafen im Ra-
thaus und in den Außenstellen Achtmorgenstraße, Oggersheim und Oppau gestellt werden. 
 
 
Die Sprechzeiten sind: 
 
Rathaus  Montag bis Mittwoch    von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr 

Donnerstag     von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
Freitag      von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

 
Achtmorgenstr.   Montag bis Freitag                                           von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

    Donnerstag zusätzlich                                      von 14.00Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Oggersheim  Montag, Dienstag    von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Oppau   Mittwoch, Donnerstag    von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
 

Widerspruchsmöglichkeit gegen Auskunftserteilung aus dem Melderegister 
 
Die Stadt Ludwigshafen am Rhein weist darauf hin, dass nach dem rheinland-pfälzischen Meldege-
setz vom 22. Dezember 1982 (GVBL. S. 463), zuletzt geändert durch das Landesgesetz zur Änderung 
des Meldegesetzes und anderer Gesetze vom 25. Juli 2005 (GVBL. S. 309), die Anträge auf Einri-
chtung von Auskunftssperren (Verbot der Weitergaben von Daten) für folgende Fallgestaltungen ge-
stellt werden können: 
 

1) Für die Bekanntmachung von Alters- und Ehejubiläen. Das Widerspruchsrecht kann 
innerhalb von zwei Monaten vor dem  
Jubiläum nicht mehr ausgeübt werden. 

 
2) Für die Weitergabe von Daten an Adressbuchverlage. 

 
3) Für die Weitergabe von Daten an politische Parteien. 

 
4) Automatisierter Abruf über das Internet (§ 32 Abs.3 MG). 

 
Des Weiteren kann beantrag werden, dass Daten für Familienangehörige, die nicht derselben oder 
keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören, durch die Meldebehörde an öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaften nicht übermittelt werden. 
 
Weitere Informationen erteilt Ihnen das Bürgerbüro im Rathaus und in seinen Außenstellen Achtmor-
genstraße, Oggersheim und Oppau. 
 
 
Die Sprechzeiten sind: 
 
Rathaus:  Montag bis Mittwoch   von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr 
   Donnerstag    von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
   Freitag     von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr  



 

 

Oggersheim:  Montag, Dienstag   von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Oppau:   Mittwoch, Donnerstag   von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
 
Achtmorgenstr:   Montag bis Freitag    von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
   Donnerstag zusätzlich   von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
 
 
 
 
  



 

 

ALLE GYMNASIEN in LUDWIGSHAFEN 
 

A N M E L D U N G 
 
für die Klasse 11 der gymnasialen Oberstufe 
(MSS) 
 

Schuljahr 2012/2013 
 
Es können Schülerinnen und Schüler aufge-
nommen werden, die die 10. Klasse absolviert 
und die Qualifikation für den Übertritt in die 
MSS erzielt haben bzw. die Aufnahmeprüfung 
(26./27. 06.2012) erfolgreich abgelegt haben. 
 
Anmeldezeiten:   Zu den üblichen Öff-

nungszeiten bzw. nach tele-
fonischer Vereinbarung. 

 
Anmeldeschluss: 01. März 2012, 

danach Anmeldung nach 
Absprache evtl. möglich. 

 
Anmeldeorte: Sekretariate der Gymna-
sien 
Mitzubringen 
sind:  

– Eine beglaubigte 
Geburtsurkunde der  
Schülerin bzw. des 
Schülers 

– das Jahreszeugnis der 
Klassenstufe 9 und das 
Halbjahreszeugnis der 
Klassenstufe 10 

– ggf. die Empfehlung der 
Klassenkonferenz der 
abgebenden  Schule. 

 
Die Aufnahme hängt nicht von der Reihenfolge 
der Anmeldungen ab! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRIERTE GESAMTSCHULE ERNST 
BLOCH LUDWIGSHAFEN 

 
A N M E L D U N G  

 
für die Klasse 11 der gymnasialen Oberstu-
fe (MSS) 
 

Schuljahr 2012/2013 
 
Es können Schülerinnen und Schüler 
aufgenommen werden, die die 10. Klasse 
absolviert und die Qualifikation für den 
Übertritt in die MSS erzielt haben. 
 
Anmeldezeiten: 

Ab Samstag, 28.01.2012 
bis Mittwoch, 29.02.2012. 
Montag, Dienstag, Donner-
stag von 8 Uhr bis 16 Uhr, 
Mittwoch von 8 Uhr bis 14 
Uhr, Freitag von 8 Uhr bis 
15 Uhr.  
 

Anmeldeort: Sekretariat der Inte-
grierten Gesamtschule 
Ernst- Bloch Ludwig-
shafen-Oggersheim 

 
Mitzubringen 
sind: - Eine beglaubigte 

Geburtsurkunde der 
Schülerin bzw. des 
Schülers 

- das Halbjahreszeugnis 
der Klassenstufe 10 

- das Jahreszeugnis der 
Klassenstufe 9 

- gegebenenfalls. die 
Empfehlung der Klassen-
konferenz der abgeben-
den Schule. 

 
Die Aufnahme hängt nicht von der Reihenfolge 
der Anmeldungen ab! 
 
  



 

 

Wahlschulen an den sechs öffentlichen 
Berufsbildenden Schulen Ludwigshafens 
Schuljahr 2012/2013 
 
Bewerbungsschluss 01. März 2012 für das 
Schuljahr 2012/13, Beginn 13. August 2012 
 
Beratung und Information erhalten sie bei den 
Berufsbildenden Schulen Ludwigshafens in 
Veranstaltungen, über ihre Homepages im In-
ternet und in Einzelberatung.  
 
 
 
Berufsbildende Schule Technik 1 
Georg-Kerschensteiner-Berufsbildungszentrum 
Franz-Zang-Straße 3 – 7, 67059 Ludwigshafen  
Telefon (0621)504-4101, Telefax 504-3789 
E-Mail: sekretariat@t1.bbslu.de 
Internet:http://www.t1.bbslu.de 
 
Berufsoberschule I 
Fachrichtung Technik, 
Schwerpunkt Ingenieurwesen 
(1 Jahr Vollzeitform) 

Fachhochschulreife 
 
Berufsoberschule II  
Fachrichtungen Technik 
entweder 

Fachgebundene Hochschulreife 
(1 Fremdsprache) oder 

Allgemeine Hochschulreife 
(2 Fremdsprachen) 
 
Duale Berufsoberschule  
Berufsübergreifend 
(1,5 Jahre Teilzeitform),  
Fachhochschulreife 
 

Fachhochschulreifeunterricht 
(1,5 Jahre Teilzeitform), 
Fachhochschulreife 
 
Berufliches Gymnasium 
Bildungsgang für Technik 
(Jahrgangsstufen 11 bis 13) 
Allgemeine Hochschulreife/Abitur 
 
Fachschule für Technik 
Fachrichtung Elektrotechnik, 

- Schwerpunkt Energieelektronik 
  (vier Jahre Teilzeit/Abendschule,  
  zwei Jahre Vollzeit) 
  Staatl. geprüft. Elektrotechniker/in *)**) 
 
Fachrichtung Automatisierungstechnik 
- Schwerpunkt Prozessautomatisierung 
  (vier Jahre Teilzeit/Abendschule) 
 Staatl. geprüft. Elektrotechniker/in*)**) 
 
 
Fachschule für Technik 
Fachrichtung Maschinentechnik 
- Schwerpunkt: Maschinenbau 
  (vier Jahre Teilzeit/Abendschule,  
  zwei Jahre Vollzeit) 

  Staatl. geprüft. Maschinentechniker/in*)**) 
 
- Schwerpunkt Verfahrenstechnik 
  (vier Jahre Teilzeit/Abendschule) 
  Staatl. geprüft. Maschinentechniker/in*)**) 
 
Kollegschule des Telekolleg II 
1,5 Jahre Begleitunterricht zu Fernsehsendun-
gen. Fachrichtungen: gewerblich-technisch, 
kaufmännisch, hauswirtschaftlich-
sozialpädagogisch 

Fachhochschulreife 
 
Berufsbildende Schule Technik 2 
Georg-Kerschensteiner-Berufsbildungszentrum 
Franz-Zang-Straße 3 – 7, 67059 Ludwigshafen  
Telefon (0621) 504-4141, Telefax: 504-4146 
E-Mail: sekretariat@t2.bbslu.de  
Internet:http://www.t2.bbslu.de 
 
Berufsvorbereitungsjahr  
berufliche Schwerpunkte: 
Bautechnik, Holztechnik,  
Metalltechnik, Farbtechnik 
ein Jahr Vollzeit, Berufsvorbereitung 
 
Berufsfachschule I  
Einjährige Vollzeitform  
Bautechnik, Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, 
Farbtechnik, Gastronomie, Holztechnik,  
Medientechnik, Metalltechnik 
berufliche Grundbildung in einem  
Berufsfeld 
anschließend Aufnahmemöglichkeit in die 
 



 

 

Berufsfachschule II 
(Gesamtnotendurchschnitt 3,0 und besser) 
 
Berufsoberschule I für Gestaltung  
ein Jahr Vollzeit 
Fachhochschulreife 
 
Berufsoberschule II  
in Kooperation mit anderen BBS  
in Ludwigshafen 
Fachrichtungen  
Technik und Sozialwesen 
entweder 

Fachgebundene Hochschulreife 
(eine Fremdsprache) oder 

Allgemeine Hochschulreife 
(zwei Fremdsprachen) 
 
Duale Berufsoberschule  
Berufsübergreifend 
(2 Jahre Teilzeitform),  
Fachhochschulreife 
 

Fachhochschulreifeunterricht 
(2 Jahre Teilzeitform), 
Fachhochschulreife 
 
Fachschule für Gestaltung  
Fachrichtung Design und visuelle Kommunika-
tion (zwei Jahre Vollzeit) 
Staatl. geprüfte/r Produkt-, Raum- und-
Kommunikationsgestalter/in 
 
Fachschule für Veranstaltungs- und 
Eventmanagement 
(2 Jahre Vollzeit) 
Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/-in 
Fachrichtung Veranstaltungs- und 
Eventmanagement 
 
Höhere Berufsfachschule 
Fachrichtung Design und visuelle 
Kommunikation 
(2 Jahre Vollzeit) 
Staatlich geprüfte/r Assistent/-in für Design 
und visuelle Kommunikation 
 
Höhere Berufsfachschule 
Fachrichtung Gastgewerbe und 

Catering 
(2 Jahre Vollzeit) 
Staatlich geprüfte/r Assistent/-in für 
Gastgewerbe und Catering 
 
 
Berufsbildende Schule Naturwissenschaf-
ten 
Georg-Kerschensteiner-Berufsbildungszentrum 
Franz-Zang-Straße 3 – 7 67059 Ludwigshafen  
Telefon (0621) 504-4171 Telefax: 504-4177 
E-Mail: schule@n.bbslu.de 
Internet: http://www.n.bbslu.de 
 
Berufsoberschule I Technik 
Schwerpunkt Naturwissenschaften 
(ein Jahr Vollzeit) 

Fachhochschulreife 
 
Duale Berufsoberschule 
(max. zwei Jahre Teilzeit) 

Fachhochschulreife 
 

Höhere Berufsfachschule 
(zwei Jahre Vollzeit) 
mit den Bildungsgängen für Biologie, Chemie, 
Physik und Umweltschutz  
Staatlich geprüfte(r) technische(r) Assi-
stent/in für Biologie,  

Staatlich geprüfte(r) technische(r) Assi-
stent/in für Chemie 

Staatlich geprüfte(r) technische(r) Assi-
stent/in für Physik 
Staatlich geprüfte(r) umweltschutztechni-
sche(r) Assistent/in 
In allen Bildungsgängen kann die  
Fachhochschulreife (schulischer Teil) 
erworben werden. 
 
Fachschule Chemietechnik mit dem 
Schwerpunkt Laboratoriumstechnik 

(zwei Jahre Vollzeit  oder vier Jahre Teil-
zeit) modulare Organisationsform **) 

Staatl. geprüfte(r) Chemietechniker/in *) 
 
Fachschule Chemietechnik mit dem 

Schwerpunkt Produktionstechnik 



 

 

(vier Jahre Teilzeit) für Schichtarbeiter geeignet 
modulare Organisationsform **) 
Staatl. geprüfte(r) Chemietechniker/in *) 
 

Fachschule Physiktechnik  
(vier Jahre Teilzeit)  
modulare Organisationsform **) 
Staatl. geprüfte(r) Physiktechniker/in *) 
 

Fachschule Abwassertechnik 
(zwei Jahre Teilzeit), Aufnahme im Februar 
Vorbereitung auf die Prüfung zum/zur 
Geprüften Abwassermeister(in) 
 
 
Berufsbildende Schule Wirtschaft 1 
Mundenheimer Straße 220 
67061 Ludwigshafen am Rhein 
Telefon: (0621) 504 4007 10,  
Telefax: 504 4007 98 
E-Mail: sekretariat@bbsw1-lu.de 
Internet: http//www.bbsw1-lu.de 
 

Wirtschaftsgymnasium 
(Jahrgangsstufen 11 bis 13) 

Allgemeine Hochschulreife/Abitur 
 

Berufsfachschule I für Wirtschaft und Ver-
waltung 
1 Jahr Vollzeit  

Erwerb einer beruflichen Grundbildung 

 

Höhere Berufsfachschule 
Berufsgruppe Wirtschaft, Verwaltung und 
Dienstleistung 
(zwei Jahre Vollzeit) 
Fachrichtungen 
Logistikmanagement 
Staatl. geprüfte/r kaufmännische/r Assistent/in 
für Logistikmanagement 
 

Fachschule für Wirtschaft, 

Schwerpunkt Logistik 
(zwei Jahre Teilzeit, Abendform) 
Staatl. geprüft. Betriebsfachwirt/in, 
Schwerpunkt Logistik 
 
 
Fachschule für Wirtschaft, 
Schwerpunkt Kommunikation 
und Büromanagement 
(zwei Jahre Teilzeit, Abendform) 
Staatl. geprüft. Betriebsfachwirt/in, 
Schwerpunkt Kommunikation  
und Büromanagement 
 
 
Berufsbildende Schule Wirtschaft 2 
Bismarckstraße 39 67059 Ludwigshafen  
Telefon (0621) 504 4009 10 
Telefax (0621) 504 4009 98 
E-Mail:info@bbsw2-lu.de 
Internet: http//www.bbsw2-lu.de 
 

Berufsfachschule I für Wirtschaft und Verwal-
tung 
1 Jahr Vollzeit  

Erwerb einer beruflichen Grundbildung  

anschließend Aufnahmemöglichkeit in die  

Berufsfachschule II für Wirtschaft und Verwal-
tung 
1 Jahr Vollzeit 

Qualifizierter Sekundarabschluss I 

Höhere Berufsfachschule  
2 Jahre Vollzeit 
4 Fachrichtungen: 
- Handel und E-Commerce - Betriebswirts-

chaft, Schwerpunkt Handel  
Staatlich geprüft. Assistent/in für Handel 
und E-Commerce 

- Organisation und Officemanagement 
Staatlich geprüft. Assistent/in für Orga-
nisation und Officemanagement, 

- Fremdsprachen und Bürokommunika-
tion 
Staatl. geprüft. Assistent/in für Fremd-
sprachen und Bürokommunikation 



 

 

- Polizeidienst und Verwaltung 
Staatlich geprüft. Assistent/in für Po-
lizeidienst und Verwaltung 
 

Berufsoberschule I für Wirtschaft  
1 Jahr Vollzeit 
Fachhochschulreife 
 
Duale Berufsoberschule  
2 Jahre Teilzeit: Abendunterricht 
Fachhochschulreife 
 
Fachhochschulreifeunterricht 
Erwerb der Fachhochschulreife in 
Lernbausteinen 
modularisierte Form 
 
Berufsoberschule II für Wirtschaft 
1 Jahr Vollzeit 
Fachgebundene Hochschulreife  
(1 Fremdsprache) 

Allgemeine Hochschulreife  
(2 Fremdsprachen) 
 
 
Fachschule für Betriebswirtschaft und Unter-
nehmensmanagement, 
Schwerpunkt Außenwirtschaft und Fremdspra-
chen 
2 Jahre Teilzeit: Abendunterricht 
Staatl. geprüft. Betriebsfachwirt/in, 
 
 
Berufsbildende Schule 
Hauswirtschaft/Sozialpädagogik 
Pfalzgrafenstraße 1 - 11 
67061 Ludwigshafen am Rhein 
Telefon: 504 4001 14 bzw. 15, 
Telefax: 504 4001 98 
E-Mail: sekretariat1@bbs-hs-lu.de 
Internet: http://www.BBS-HS-LU.de 
 
Berufsvorbereitungsjahr 
Berufliche Schwerpunkte: 
Ernährung/Service, Textil/Bekleidung, 
Gesundheit/Pflege,  
(ein Jahr Vollzeit mit Praktikum zur Berufser-
kundung)  

Berufsvorbereitung 

(mit Berufsreife im BVJ 1 möglich)  
 
Berufsfachschule I Hauswirt-

schaft/Sozialwesen, Gesundheit/Pflege 

Einjährige Vollzeitform zum Erwerb der beru-
flichen Grundbildung,  
anschließend Aufnahmemöglichkeit in die ei-
njährige Berufsfachschule II zum Erwerb des  
mittleren Bildungsabschlusses 
 
 
Berufsfachschule II Hauswirts-
chaft/Sozialwesen, Gesundheit/Pflege 
Einjährige Vollzeitform zum Erwerb des qualifi-
zierten Sekundarabschlusses I  
(Mittlere Reife) 
 
Berufliches Gymnasium 
Fachrichtung Gesundheit und Soziales  
(Jahrgangsstufen 11-13) 
Allgemeine Hochschulreife / Abitur 
 
Höhere Berufsfachschule 

- für Hauswirtschaft: Staatl. geprüft. Haus- 
wirtschaftsassistent/in 
Möglichkeit zur Ausbildungsabschlussprü-       
fung als Hauswirtschafter/in 

- für Sozialassistenz: Staatl. geprüft.  
Sozialassistent/in  

(jeweils zweijährig, Vollzeitform mit mehreren 
Praktika) 
In beiden Schwerpunkten kann die Fach-
hochschulreife (schulischer Teil) erworben 
werden. 
 

Berufsoberschule I für Sozialwesen 
- einjährige Vollzeitform 
Fachhochschulreife 
 
Fachschule Sozialwesen 

- für Erzieher (drei Jahre Vollzeit oder vier  
Jahre  Teilzeit/Tagesform), Praktika in unter-
schiedlichen Arbeitsfeldern, im letzten Ausbil-
dungsjahr Berufspraktikum mit Teilzeitunterri-
cht und Abschlussprüfung 
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in *) 

 



 

 

- für Heilerziehungspflege 
(drei Jahre ausbildungsbegleitende Teilzeit: 
zwei Tage Unterricht/Woche, drei Tage be-
treute Ausbildung in Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen) 

  Staatl. anerkannt. Heilerziehungspfle-
ger/in*) 

 
 
- Fachschule für Organisation und  
  Führung, Bereich Sozialwesen: 
  Weiterbildung für Erzieher/innen, Heiler- 

ziehungspfleger/innen, Pflegekräfte und 
andere Berufe des Sozialwesens 
(vier Halbjahre, modulare Teilzeit-
form/abends und vierzehntägig samstags)** 

staatl. geprüft. Fachwirt/in für Organisa-
tion und Führung, Bereich Sozialwesen 

 
Die mit *) gekennzeichneten Abschlüsse der 
Fachschule sind dem Zeugnis der Fachhoch-
schulreife gleichwertig, sie berechtigen zum 
Studium an Fachhochschulen in Rheinland-
Pfalz  
(Schulgesetz Rheinland-Pfalz vom 30.03.2004) 
 
**) In Fachschulen mit modularisierter Organi-

sationsform besteht die Möglichkeit, auch 
einzelne Module zu besuchen. 

 
 
Die INTEGRIERTE GESAMTSCHULE ERNST 
BLOCH LUDWIGSHAFEN 

führt die ANMELDUNG Schuljahr 2012/2013 

zur Aufnahme der Schüler/innen in Klasse 5 in 
der Zeit von Samstag, 28.01.2012 bis Donner-
stag, 02.02.2012, durch. 

Wann können Sie Ihr Kind anmelden? 

Samstag, 28.01.2012, 9 Uhr bis 13 Uhr,  
Montag, 30.01.2012 bis Mittwoch 01.02.2012: 
täglich 8 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr, 
Donnerstag 02.02.2012, 8 Uhr bis 13 Uhr.  

Wo können Sie Ihr Kind anmelden? 

Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch  
Ludwigshafen, Hermann-Hesse-Str. 11,  

67071 Ludwigshafen-Oggersheim. 

Bitte bringen Sie mit: 

- eine Kopie der Geburtsurkunde der Schüle-
rin/ des Schülers 
- das Halbjahreszeugnis der 4. Klasse im Ori-
ginal und eine Kopie zum Verbleib an der 
Schule. 
- das Jahreszeugnis der 3. Klasse im Original 
und eine Kopie zum Verbleib an der Schule.  
Es können nur Schüler/innen aufgenommen 
werden, die zurzeit die 4. Klasse einer 
Grundschule besuchen.  

Die Aufnahme hängt nicht von der Reihen-
folge der Anmeldungen ab! 

Die an der Integrierten Gesamtschule Ernst 
Bloch erworbenen ABSCHLÜSSE verleihen 
die gleichen Berechtigungen wie die entspre-
chenden Abschlüsse der drei Schularten 
Hauptschule, Realschule und Gymnasium: 

- nach der 9. Klasse die Berufsreife (Haup-
tschulabschluss) 

- nach der 10. Klasse den qualifizierten Se-
kundarabschluss I, der  

a) dem Realschulabschluss (Mittlere Reife) 
gleichwertig ist; 
b) bei entsprechender Qualifikation die Berech-
tigung zum Übergang in die gymnasiale Ober-
stufe (Mainzer Studienstufe) verleiht. 

- nach Klasse 13 die allgemeine Hochschul-
reife (Abitur) entsprechend den Bestimmungen 
der Mainzer Studienstufe der Gymnasien. 

Die Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch ist 
eine Ganztagesschule mit Fünf-Tage-Woche. 
Der Mittwochnachmittag ist frei. Für das Mitta-
gessen wird ein Elternbeitrag von zurzeit 3,45 
EUR erhoben. 

 

 

 

 



 

 

Die Integrierte Gesamtschule Ludwigsha-
fen-Gartenstadt 

führt die 
ANMELDUNG Schuljahr 2012/2013 

 
zur Aufnahme der Schüler/innen in Klasse 5 in 
der Zeit von Samstag, 28.01.2012 bis Don-
nerstag, 02.02.2012 durch. 
 
ANMELDEZEITEN 
Samstag, 28.01.2011 von 10.00 Uhr bis  
13 Uhr.  
Montag, 30.01.2012 bis Mittwoch, 01.02.2012 
jeweils von 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 
Uhr 
Donnerstag, 02.02.2012 von 8 Uhr bis 13 Uhr. 
 
ANMELDEORT 
Integrierte Gesamtschule Ludwigshafen-
Gartenstadt 
Abteistr. 18, 67067 Ludwigshafen 
Mehrzweckraum im Erdgeschoß 
 
MITZUBRINGEN SIND 

 die Geburtsurkunde des Schülers/ der 
Schülerin zur Einsichtnahme und  

  das Halbjahreszeugnis der 4. Klasse 
(Original und eine Kopie zum Verbleib 
an der Schule). 

 die Schullaufbahnempfehlung 
Die Aufnahme hängt nicht von der Reihenfolge  
der Anmeldungen ab! 

Es werden nur Schüler/innen aufgenommen, 
die zurzeit die 4. Klasse einer Grundschule 
besuchen. Das Kind sollte nach Möglichkeit bei 
der Anmeldung dabei sein. 
 
 
Abschlüsse an der IGS Ludwigshafen-
Gartenstadt 

Nach der 9. Klasse die Qualifikation der 
Berufsreife. 

 Nach der 10. Klasse der qualifizierte Se-
kundarabschluss I, 

- dem Realschulabschluss (Mittlere Reife) 
gleichwertig ist; bei entsprechender Qualifika-
tion die Berechtigung zum Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe (Mainzer Studienstu-
fe), die mit der allgemeinen Hochschulreife 
(Abitur) abschließt. 

- nach Klasse 13 die allgemeine Hochschul-
reife (Abitur) entsprechend den Bestimmun-
gen der Mainzer Studienstufe der Gymna-
sien. 

 
 
 

Die Integrierte Gesamtschule Ludwigsha-
fen-Edigheim 

  
führt die 

ANMELDUNG Schuljahr 2012/2013 
zur Aufnahme der Schüler/innen in Klasse 5 in 
der Zeit von Samstag, 28.01.2012 bis Don-
nerstag, 02.02.2012 durch. 
 
ANMELDEZEITEN 
Samstag, 28.01.2012, von 9.00 Uhr bis 13.00 
Uhr.  
 
Montag, 30.01.2012 bis Mittwoch, 01.02.2012 
jeweils von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von  
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.   
 
Donnerstag, 02.02.2012 von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr. 
 
ANMELDEORT 
Integrierte Gesamtschule Ludwigshafen-
Edigheim 
Mühlaustr. 51, 67069 Ludwigshafen. 
Am 28.01.2012 in der Mensa an der neuen 
Sporthalle. 
Ab 30.01.2012 bis 02.02.2012 am Sekretariat 
melden.  
 
MITZUBRINGEN SIND 

 eine Kopie der Geburtsurkunde des Schülers/ 
der Schülerin und 

 das Halbjahreszeugnis der 4. Klasse (Original 
und eine Kopie zum Verbleib an der Schule). 

 Empfehlung der Grundschule. 
 

Die Aufnahme hängt nicht von der Reihenfolge 

der Anmeldungen ab! 

Es werden nur Schüler/innen aufgenommen, 
die zurzeit die 4. Klasse einer Grundschule 



 

 

besuchen. Das Kind sollte nach Möglichkeit bei 
der Anmeldung dabei sein. 
Abschlüsse an der IGS Ludwigshafen-
Edigheim 
 
Nach der 9. Klasse die Qualifikation der Be-
rufsreife. 
 

 Nach der 10. Klasse der qualifizierte Sekunda-
rabschluss I, der 

a) dem Realschulabschluss (Mittlere Reife) 
gleichwertig ist; 

b) bei entsprechender Qualifikation die Berechti-
gung zum Übergang in die gymnasiale Ober-
stufe (Mainzer Studienstufe) verleiht, die mit 
der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) ab-
schließt.  
 
 
 

Anmeldung für die 5. Klassen der 
Realschulen plus und Gymnasien 

Schuljahr 2012/2013 
 

 
Realschulen plus: Mittwoch, 15.02.2012 

bis 
Mittwoch, 29.02.2012, 
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

 
Gymnasien: Mittwoch 15.02.2012 bis 

Mittwoch 29.02.2012, 
zu den üblichen Öffnungszei-
ten 
 
Heinrich-Böll-Gymnasium: 
Die Anmeldung ist nur vom 
30.01. 2012 bis zum 
15.02.2012 möglich! 

 
Die Anmeldung erfolgt im Sekretariat der 
jeweiligen Schule (außer samstags). 
 
Aufgenommen werden Schüler und Schülerin-
nen, die zurzeit das 4. Grundschuljahr besu-
chen. Voraussetzung für die Aufnahme ist der 
erfolgreiche Abschluss der Grundschule. 
Mitzubringen sind eine Kopie des Halbjah-
reszeugnisses der 4. Klasse der Grundschule, 
der Empfehlungsbogen der Grundschule (4-
fach) und der Geburtsschein oder das Fami-
lienstammbuch und ggf. der Sorgerechtsbe-
schluss. 
 

Realschulen 
Adolf-Diesterweg-Realschule plus,  
Adolf-Diesterweg-Str. 65  
Anne-Frank-Realschule plus,  
Bruchwiesenstr. 310  
Bürozeiten zur Anmeldung:  
Mo. 13.02.2012 bis Fr. 17.02.2012, 8-14 Uhr 
Ernst-Reuter-Realschule plus,  
Schlesierstr. 56  
Öffnungszeiten:  
08:15-15:30 Uhr 
Grund- und Realschule plus LU-
Friesenheim, 
Leuschnerstr. 131  
Bürozeiten zur Anmeldung:  
Mo. 13.02.2012 bis Fr. 17.02.2012, 8-13 Uhr 
Karolina-Burger-Realschule plus, 
Karolina-Burger-Str. 38  
Bürozeiten zur Anmeldung:  
Mo. 13.02.2012 bis Fr. 17.02.2012, 8-15 Uhr 
Realschule plus am Ebertpark 
Virchowstr. 1  
Bürozeiten zur Anmeldung:  
Mo. 13.02.2012 bis Fr. 17.02.2012 
 
Gymnasien 
Carl-Bosch-Gymnasium,  
Jaegerstr. 9  
Bürozeiten zur Anmeldung:  
Mo. 13.02.2012 bis Fr. 17.02.2012 
Geschwister-Scholl-Gymnasium, 
Friedrich-Heene-Str. 11 
Heinrich-Böll-Gymnasium  
Karolina-Burger-Str. 42 (Eingang A)  
Achtung: Abweichender Anmeldezeitraum!
  
Bürozeiten zur Anmeldung:  
Mo., 30.01.2012 bis Do. 02.02.2012, 8-13 Uhr
  
und 14-16 Uhr Fr. 03.02.2012, 8-13 Uhr 
Max-Planck-Gymnasium, 
Leuschnerstr. 121 
Theodor-Heuss-Gymnasium, 
Freyastr. 10  
Bürozeiten zur Anmeldung:  
Mi., 15.02.2012 bis Fr. 17.02.2012 
Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium,  
Mühlaustr. 13 
  
 



 

 

INTEGRIERTE GESAMTSCHULE 
LUDWIGSHAFEN-GARTENSTADT 

 
A N M E L D U N G  

 
für die Klasse 11 der gymnasialen Ober-  
stufe (MSS), Schuljahr 2012/2013 
 
Anmelde- und Beratungsgespräche: 
Montag, 27.02.12 bis Freitag, 02.03.12 nur mit 
telefonischer Terminvereinbarung über das 
Sekretariat, Tel. 504-425110 
 
Es können Schülerinnen und Schüler 
aufgenommen werden, die die 10. Klasse  
voraussichtlich erfolgreich absolvieren und 
die Qualifikation für den Übertritt in die 
MSS erwerben. 
 
Mitzubringen 
sind: - Geburtsurkunde der 

Schülerin bzw. des 
Schülers zur Einsicht-
nahme 

- Kopie des Jahreszeugnis-
ses Klassenstufe 9 und 
des Halbjahreszeugnisses 
der Klassenstufe 10 

- gegebenenfalls. die 
Empfehlung der Klassen-
konferenz der abgeben-
den Schule. 

 

 


